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und quantıtatıv verschieden selen. Freilich mu{ß zugleich einräumen, da{fß jener
glückliche Bıstumsvertrag VO 19/4 „der Kirche, Standard der Konkor-
date, 1m Bereich der Theologenausbildung den Hochschulen In Hessen 988058 geringe
Mitwirkungsrechte zugestand” (9) Schließlich kommt dem Schlufß „Von eıner
Einwilligung der Kirche 1ın dıe Errichtung des Diplomstudiengangs kann somıt
keinem Gesichtspunkt aus  SC werden“ KG Auffassung sıch durchsetzt,
wırd MNan ersti 1n Cırca 8—10 Jahren wI1ssen, ann nämlıich, WEeNnN der eben DNECUu begonnene
Prozeß durch alle 1er Instanzen (Verwaltungsgericht ın VWiıesbaden, Hessischer Ver-
waltungsgerichtshof, Bundesverwaltungsgericht, Bundesverfassungsgericht) gelaufen
seın Wll'd Zum Schlufß wel kleine Auseinandersetzungen in „eigener” Sache Wenn
meılnt (vgl 13), eıne Aufhebung des Diplomstudienganges der Universıität se1l deshalb
nıcht zustande gekommen, weıl die Hochschule St Georgen sıch gewelgert habe, den
Studenten Anerkennung der schon erbrachten Studienleistungen den Wechsel
dıe kirchliche Hochschule St. Georgen ermöglıchen, 1St 1es5 falsch. St Georgen
hätte dıe Studenten übernommen. uch die weıtere Behauptung (vgl 14), wonach die
SOg Kooperationslösung Widerstand VO St Georgen gescheitert seın soll, ISt unge-
na Es bestand vielmehr 7 weitel der Praktikabilität dieser Lösung. SEBOTT 5}

DIE KONFESSIONSVERSCHIEDENE EHE Problem für Miıllıonen Herausforderung für
die Okumene. Franz Böckle Regensburg: Pustet 1988 139
Eın Drittel der heute ın der Bundesrepublik geschlossenen hen sınd evangelisch-ka-

tholische Mischehen bzw. konfessionsverschiedene hen Diese Sıtuation 1st gerade für
jene Chrısten, dıe iıhren Glauben uch 1ın der Ehe! bewufißt leben wollen, eın ex1ısten-
tielles Problem. „Während die eıinen aller Schwierigkeiten CNS ihrer Kıirche SLE-

hen, werden andere gleichgültig un: entfremden sıch immer mehr VO Kirche un:!
GlaubePRAKTISCHE THEOLOGIE  und quantitativ verschieden seien. Freilich muß er zugleich einräumen, daß jener un-  glückliche Bistumsvertrag von 1974 „der Kirche, gemessen am Standard der Konkor-  date, im Bereich der Theologenausbildung an den Hochschulen in Hessen nur geringe  Mitwirkungsrechte zugestand“ (9). Schließlich kommt K. zu dem Schluß: „Von einer  Einwilligung der Kirche in die Errichtung des Diplomstudiengangs kann somit unter  keinem Gesichtspunkt ausgegangen werden“ (195). Ob K..’s Auffassung sich durchsetzt,  wird man erst in circa 8-10 Jahren wissen, dann nämlich, wenn der eben neu begonnene  Prozeß durch alle vier Instanzen (Verwaltungsgericht in Wiesbaden, Hessischer Ver-  waltungsgerichtshof, Bundesverwaltungsgericht, Bundesverfassungsgericht) gelaufen  sein wird. — Zum Schluß zwei kleine Auseinandersetzungen in „eigener“ Sache. Wenn K.  meint (vgl. 13), eine Aufhebung des Diplomstudienganges an der Universität sei deshalb  nicht zustande gekommen, weil die Hochschule St. Georgen sich geweigert habe, den  Studenten unter Anerkennung der schon erbrachten Studienleistungen den Wechsel an  die kirchliche Hochschule St. Georgen zu ermöglichen, so ist dies falsch. St. Georgen  hätte die Studenten übernommen. Auch die weitere Behauptung (vgl. 14), wonach die  sog. Kooperationslösung am Widerstand von St. Georgen gescheitert sein soll, ist unge-  nau. Es bestand vielmehr Zweifel an der Praktikabilität dieser Lösung.  R. SEBOTTS. J.  DIE KONFESSIONSVERSCHIEDENE EHE. Problem für Millionen — Herausforderung für  die Ökumene. Franz Böckle u.a. Regensburg: Pustet 1988. 139 S.  Ein Drittel der heute in der Bundesrepublik geschlossenen Ehen sind evangelisch-ka-  tholische Mischehen bzw. konfessionsverschiedene Ehen. Diese Situation ist gerade für  jene Christen, die ihren Glauben — auch in der Ehe! — bewußt leben wollen, ein existen-  tielles Problem. „Während die einen trotz aller Schwierigkeiten eng zu ihrer Kirche ste-  hen, werden andere gleichgültig und entfremden sich immer mehr von Kirche und  Glaube ... Viele andere wiederum suchen eine pragmatische Lösung in einer Misch-  form, die manche als ‚dritte Konfession‘ bezeichnen“ (7). Vier katholische und drei  evangelische Theologen nehmen zu diesem Problem Stellung. P. Neuner (Die Lebenssi-  tuation konfessionsverschiedener Ehen, 9-25) stellt von diesen Ehen fest: „Theologisch  hat man sie integriert, kirchenrechtlich ihnen einen Platz zugewiesen, ekklesiologisch  sie aber vielleicht um so mehr ins Abseits gestellt, ihnen kirchlich keinen Raum eröffnet“  (17). Dies hat Konsequenzen: Solche Ehen weisen eine höhere Scheidungsanfälligkeit  auf, sie haben geringere Kinderzahlen, in ihnen besteht die Gefahr einer Entfremdung  von der Kirche. „Religion kann nicht gemeinsam praktiziert und gelebt werden. Sie dient  nicht der Integration, sondern eher der Trennung. Sie führt nicht zusammen, sondern  auseinander“ (23). B. J. Hilberath(Ehe als Sakrament — Die Perspektive der katholischen  Theologie, 27-48) betont, daß die katholische und evangelische Kirche in bezug auf die  Ehe als Sakrament fast einen Konsens gefunden haben. In der Studie zu den Lehrverwer-  fungen des 16. Jahrhunderts, die H. zitiert, wird die Einigung folgendermaßen beschrie-  ben: „In der Verbindung zwischen Mann und Frau ist ein lebendiges Abbild des  Mysteriums der Vereinigung Christi mit seiner Kirche gegeben. Deshalb nimmt die Ehe  an dem großen Geheimnis teil und ist in solchem Sinn dann selbst Mysterium“ (37).  Freilich stimmen beim derzeitigen Stand der Lehre die katholische und die evangelische  Kirche noch nicht einfachhin überein. Dennoch plädiert H. für folgende Lösung: „Ich  halte aus der Sicht der Dogmatik eine gegenseitige eucharistische Gastfreundschaft für  die konfessionsverschiedenen Ehen für möglich, wenn diese — jedenfalls vorläufig noch  — den Charakter der begründeten Ausnahme an sich trägt, was immer auch bedeutet:  Mut zu individueller Pastoral und ernsthafte Gewiss  ensprüfung“ (45). (Auf S. 39 muß es  natürlich in der Überschrift „Unauflöslichkeit“ statt: „Unaufhörlichkeit“ heißen.)  T. Koch (Das evangelische Eheverständnis nach Luther und in der Gegenwart, 49-65)  meint, man wisse von Luthers Ehelehre meist nur dies, daß die Ehe sich einer ganz beson-  deren Wertschätzung erfreue und daß sie ein „weltlich Ding“ genannt werde. Näherhin  explizierte Luther drei Aspekte: 1. Die Ehe ist Gottes Schöpfungsordnung und damit  Gottes Auftrag an uns. 2. Die Ehe ist ein Gegenstand weltlichen Rechts, insofern ihre  öffentliche, sozial relevante Außenseite und ihre äußere rechtliche Ordnung gemeint ist.  3. Die Ehe ist derchristliche, geistliche, Gott wohlgefällige Stand, in welchem der Christ  627Viele andere wıederum suchen iıne pragmatische Lösung 1n eıner Misch-
form, die manche als ‚drıtte Kontession‘ bezeichnen“ (7) Vıer katholische und drei
evangelısche Theologen nehmen diesem Problem Stellung. Neuner (Dıe Lebenssıi-
tuatıon konfessionsverschiedener Ehen, 9—25) stellt VO diesen hen test: „Theologisch
hat Ma  — sS1e integriert, kirchenrechtlich ihnen einen Platz zugewlesen, ekklesiologisch
s1e ber vielleicht mehr 1Ns Abseıts gestellt, ihnen kirchlich keinen Raum eröffnet“
HO Dıies hat Konsequenzen: Solche hen weısen eiıne höhere Scheidungsanfälligkeit
auf, s1€e haben geringere Kinderzahlen, 1n ihnen besteht die Getahr eıner Entfremdung
VOoO  - der Kiırche „Religion kann nıcht gemeınsam praktızıert un: gelebt werden. S1e dient
nıcht der Integration, sondern eher der Irennung. S1e führt nıchtI,sondern
auseinander“ (23) Hilberath Ehe als Sakrament - Die Perspektive der katholischen
Theologie, 27— betont, dafß die katholische un: evangelische Kırche in bezug auf dıe
Ehe als Sakrament fast einen OnNsens gefunden haben In der Studıe den Lehrverwer-
fungen des Jahrhunderts, dıe zıtlert, wırd dıe Einıgung folgendermaßen beschrie-
ben „In der Verbindung zwischen Mannn und Frau 1St. eın lebendiges Abbild des
Mysteriums der Vereinigung Christı miıt seiner Kırche gegeben. Deshalb nımmt die Ehe

dem großen Geheimnıis teıl und 1St 1n solchem ınn ann selbst Mysterium ” 379
Freilich stiımmen eım derzeıtigen Stand der Lehre dıe katholische un: die evangelische
Kırche och nıcht einfachhin übereın. Dennoch plädiert tür folgende Lösung: „Ich
halte aus der Sıcht der Dogmatıik eıne gegenseltige eucharistische Gastfreundschaft für
die konfessionsverschiedenen hen für möglıch, Wenn diese jedenfalls vorläufig och

den Charakter der begründeten Ausnahme sıch tragt, WwWas ımmer uch bedeutet:
Mulrt indıvidueller Pastoral un ernsthaftte GewiI1ssensprüfung” (45) Auf mu{(ß
natürlich 1n der Überschrift „Unauflöslichkeıt” „Unaufhörlichkeit” heißen.)

Koch (Das evangelısche Eheverständnıs ach Luther un: 1n der Gegenwart, 49—
meınt, 99828  - WwISSe VO Luthers Ehelehre meı1st NUu dies, da{f die Ehe sıch einer Sanz beson-
deren Wertschätzung erfreue und da{ S$1€e eın „weltlich Dıing“ genannt werde. Näherhin
expliziıerte Luther reli Aspekte: Dıiıe Ehe 1St Gottes Schöpfungsordnung un: damıt
Gottes Auftrag uns Dıe Ehe 1st eın Gegenstand weltrtlichen Rechts, insotern ihre
öffentliche, sozıal relevante Außenseıite un iıhre außere rechtliche Ordnung gemeınt 1St.

Di1e Ehe 1St derchristliche, geistliche, Gott wohlgefällige Stand, ın welchem der Christ

627



BUCHBESPRECHUNGEN

ach (sottes Wıllen leben hat. Aus dıesem Eheverständnıs Luthers folge Nnu dafß
die Ehe War nıcht als Sakrament sehe WwW1€e dıe Tradıtion VOTL ihm und der Katholizis-
IMNUS ach ihm ber 1n der Ehe habe der Christ (Jottes 'abe sehen, dıe iım Glauben
ENOMMEN werden soll In seinen kristallklaren Ausführungen wıdmet sıch K (78=-
rıngerder kırchenrechtlichen Seıte der Ehe (Dıe konfessionsverschiedene Ehe 1m kano-
nıschen Recht, 67— Er spricht ler Punkte an Im ersten geht CS dıe
Grundsatzirage. Das Zweıte Vatikanısche Konzıl hat ın seliner Pastoralkonstitution
„Gaudıum et spes” die Ehe als einen alle Lebensbereiche umtassenden Bund zwıschen
Mannn un Frau beschrieben. Dem entspricht der Caln 1055, ın dem N heißit, die FEhe se1l
„tOt1US vıitae consortium “ „Wer daher die Ehe als eine dasnLeben umtassende nd
unteılbare Gemeinschaft begreıift, dürfte dıe relıg1öse Lebenseinheit davon nıcht 4U$S-

nehmen“ 70) Im zweıten Punkt geht dıe „Erlaubtheitsvoraussetzungen“ der
Mischehe. Der drıitte Punkt behandelt die Eheschließungsform. Hat 1er das Brautpaar
ıne Dıspens VO der (katholischen) Formpflıcht eingeholt, vertritt dıe Meınung,
das Brautpaar begründe durch konkludentes Verhalten seıne Ehe ın dem evangelischen
Gottesdienst, obwohl In diesem keiner Ehewillenserklärung der Brautleute
kommt. Dem möchte iıch zustiımmen. Im vierten Punkt (Der katholische Ehepartner und
seıne Kırche) mu{ß des längeren auf Can 1366 („Parentes vel locum nN-

LEesS; quı ıberos 1n relıgıone acatholica baptızandos vel educandos tradunt, CENSUura alıave
1usta punıantur”) eingehen, dıese Bestimmung entschärten. Dadurch be-
weılst implizıit, da{ß diese Norm unklar und erklärungsbedürftig IST. (srote (Evange-
lısche Rückfragen un Erwägungen A kiırchlichen Eherecht, 83—101) schreıbt VO

dem trüheren verbietenden Ehehindernis (der heute erforderlichen Erlaubnıis) ganz mıiıt
Recht: „Aus eiıner heruntergegangenen Schranke, dıe sıch nıcht leicht hochstemmen
liefß, 1St beı den heutigen Ertordernissen un Möglıchkeıiten iıne Rotlicht-Grünlicht-
Anlage geworden, die bedienen aum mehr ertordert als einen ruhigen Knopfdruck“
(84) Wenn allerdings VO den Ehenichtigkeitsgründen meınt: „Von der übelsten Art
sınd Jene, die vorsätzlic VOT Eheabschlufß eingebaut werden. Leider sınd diesbezügliıche
beiderseıitige Erklärungen, dıe uch beı römischen Notarıaten deponıert wurden, nıcht
unbekannt geblieben“ (88), finde ich diese Behauptung unfaır, weıl unbewilesen. Un-
ter der Überschritt „Verpflichtung der Drohung?” handelt VO dem unselıgen Can

1366 Ich pflichte iıhm beı, WEeNnNn meınt, die Ehe dürte nıcht 7R Kriegsschauplatz für
die jeweılıge Religion werden. Unter den „Thesen DA Konvertibilität der Konfessions-
zugehörıigkeıt” erregt ohl VOT allem die folgende Interesse: „Die Kırchen sollten
erklären, dafß s1€e dıe Konfessionszugehörigkeit beıderseıts als konvertibel erachten“ 98)
Darüber wiırd ohl och vıel gestritten werden mussen In den beiden etzten Reteraten
sstellen sıch Lell (ev.) und Böckle (kath.) jeweıls dıe Frage: „Wıe können
konfessionsverschiedene Eheleute gemeınsam glauben, hne sıch ihrer Kırche ENL-
fremden?“ Beıde Reterenten betonen, da{fß den Ehepartnern iın dieser Sıtuation kaum
VO den Kirchen geholfen werden kann Dıiıe beıden Eheleute sınd 1er Sanz auf sıch un
iıhr (Jewissen verwıesen. Mır hat der Beıtrag VO Böckle seıner menschlichen
Wärme und seıner Konzentratıon auf das Wesentliche des Christentums besonders zuL
gefallen Im Anhang 27—-139) des nützlichen Buches werden Teıle aUsS wel Beschlüs-
sCn1n der (Gemehnnmsamen Synode der Bıstümer ın der Bundesrepublık Deutschland abge-
druckt. SEBOTT S:}

ÖRSY, LADISLAS, Marrıage ın (Janon Law. Texts an ( omments. Reflections an Que
St10nNsS. VWılmington Glazıer 1986 328
Viel spat 1St der Rez azu gekommen, das vorlıegende hervorragende Buch ”ZU -

stellen. Im Hauptteıl 46—259) legt der Vft das kanonısche Eherecht dar. Er hält sıch
dabei die Kapıtel des 1C/ 1983 Auf den lateinıschen Tlext tolgen jeweıls dıe englı-
sche Übersetzung un der Kommentar. Auf dıesen Hauptteıl möchte iıch 1er nıcht e1InN-
gehen, ohl ber auf dessen Rahmen. schickt nämlich dem eigentlichen Kommentar
einen historischen Überblick un Prinzıpjen der Interpretation VOTraus (13—45), und
äßt ann auf den Kommentar den Abschnıiıtt „problem an! disputed questions”
tolgenSDamlıt deutet A da{fß Buchstabeninterpretation un Paragraphen-

628


